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Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster
Liegenschaftskarte 1:1000 
Erstellt am 02.05.2023
Flurstück: 954/48
Flur: 0
Gemarkung: Rensefeld

Gemeinde: Bad Schwartau
Kreis: Ostholstein

Landesamt fürVermessung und GeoinformationSchleswig-Holstein

Erteilende Stelle: KatasteramtBrolingstr. 53 b-d23554 LübeckTelefon: 0451 30090-0E-Mail: Poststelle-Luebeck@LVermGeo.landsh.de

 Maßstab: 1:1000 Meter0 10 20 30

Für den Maßstab dieses Auszugs aus dem Liegenschaftskataster ist der ausgedruckte Maßstabsbalken maßgebend.
Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfältigung, Umarbeitung, Veröffentlichung und Weitergabe an 

Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch
(§9 Vermessungs- und Katastergesetz in der jeweils geltenden Fassung).
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